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Information für Leitungspersonen zu selbstorganisierten und diözesanen Weiterbildungen 

 

 

Immer wieder zeigt sich das Bedürfnis, Weiterbildung als Team zu pflegen. Aus diesem Grund werden spezi-

elle Formate für Teams angeboten. Aber auch selbstständig organisieren verschiedene Teams hervorragende 

Weiterbildungen. Das ist toll und wird gefördert.  

Im Folgenden werden die Kriterien für die Anerkennung selbstorganisierter Team-Weiterbildungen als diöze-

saner Weiterbildungskurs vorlegt: 

 

- Frühzeitige Kommunikation mit dem Bildungsverantwortlichen (Thema, Ziele, Kursleitung, Refe-

rent/-innen), d.h. bevor Bildungshäuser reserviert oder Referenten/-innen u.ä. angefragt werden, ist 

mit dem Bildungsverantwortlichen Rücksprache zu halten.  

- Die Weiterbildung entspricht den professionellen Standards der Zielgruppe (Theologen/-innen 

und Katecheten/-innen KIL/RPI/FH) 

- Der Kurs muss klar formulierte, messbare Kursziele aufweisen, die deutlich machen, worin der 

(Lern)Gewinn dieser Weiterbildung für Theologen/-innen und Katecheten/-innen (KIL, RPI, FH) be-

steht 

- Das Konzept zeigt auf, wie die Kursziele erreicht werden sollen 

- Der Kurs muss vom Bildungsverantwortlichen bewilligt werden, bevor Reservierungen und weitere 

Absprachen verbindlich getroffen werden 

- Der Kurs muss evaluiert werden und die Zusammenfassung der Evaluation via E-Mail an sekreta-

riat.bildung@bistum-basel.ch gesandt werden 

- Idealerweise sollte der Kurs offen für die Anmeldungen Dritter sein und über den Bereich der Ab-

teilung Bildung des Bistums Basel auf der Lernplattformreligion.ch angeboten werden. In dem Fall 

handelt es sich um einen ordentlichen Kurs des Wahlpflichtprogramms des Bistums. 

- Exklusiv für ein Team oder eine geschlossene Gruppe organisierte Kurse, die nicht über die Lern-

plattform offiziell ausgeschrieben werden, können max. alle zwei Jahre als vom Bildungsverantwort-

lichen als Erfüllung des dreitägigen Wahlpflichtteils der jährlichen obligatorischen Weiterbildung an-

erkannt werden. 
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